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KURZBERICHT 

BERICHTSJAHR 2025: WENIGER VERBRAUCHER-

BESCHWERDEN 
 

Die Verbraucheranfragen und -beschwerden bei der Ombuds-

stelle für Investmentfonds waren 2025 rückläufig. 

 

Im abgelaufenen Berichtsjahr haben wir 138 Eingänge (Vj. 207), 

verzeichnet, davon 97 Schlichtungsanträge und 41 allgemeine 

Anfragen. Dies entspricht einem Rückgang um 33 % gegenüber 

2024. Dabei entfielen 30 Eingänge auf das dritte Quartal (vgl. 

Quartalsinfo 4/2025) und 48 auf das vierte Quartal 2025. Im vier-

ten Quartal 2024 waren es noch 65 Eingänge (vgl. Quartalsinfo 

1/2025). 

 

Zahlen im Überblick 
 

 

Die meisten Schlichtungsanträge des Berichtsjahres betrafen 

Kostenklauseln in Riester-Verträgen im Zuge des BGH-Urteils v. 

21.11.2023 (XI ZR 290/22). Danach folgten Schlichtungsanträge 

zu Kostenklauseln in Anlagebedingungen von Fonds aufgrund 

des BGH-Urteils v. 5.10.2023 (III ZR 216/22) sowie zur Sonder-

bewertung eines offenen Immobilienfonds bzw. dessen Risiko-

einstufung in Verkaufsdokumentationen.  

 

Weitere Einzelheiten eines Berichtsjahres schildern wir in 

unseren Tätigkeits- und Jahresberichten.  

 

 

Berichtsjahr 2021 2022 2023 2024 2025 

Eingänge 83 112 132 207 138 

https://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/publikationen/quartalsinfos/?type=1107386203&tx_bcpageflip_pi1%5Bbook%5D=93&tx_bcpageflip_pi1%5Baction%5D=show&tx_bcpageflip_pi1%5Bcontroller%5D=Book&cHash=905ca7ae05e430a41c5fd3e897f34e9a
https://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/publikationen/quartalsinfos/?type=1107386203&tx_bcpageflip_pi1%5Bbook%5D=89&tx_bcpageflip_pi1%5Baction%5D=show&tx_bcpageflip_pi1%5Bcontroller%5D=Book&cHash=ca3b7b4f06fff2249dcdf62c931db62d
https://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/publikationen/quartalsinfos/?type=1107386203&tx_bcpageflip_pi1%5Bbook%5D=89&tx_bcpageflip_pi1%5Baction%5D=show&tx_bcpageflip_pi1%5Bcontroller%5D=Book&cHash=ca3b7b4f06fff2249dcdf62c931db62d
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OMBUDSSTELLE VERÖFFENTLICHT 

TÄTIGKEITSBERICHT 2025 
 

Die Ombudsstelle hat ihren Tätigkeitsbericht 2025 ge-

mäß §§ 20 FinSV, 4 VSBInfoV veröffentlicht. Anerkannte 

Verbraucherschlichtungsstellen sind verpflichtet, für 

jedes Kalenderjahr einen solchen Bericht zum 1.2. des 

Folgejahres online zu stellen. Darüber hinaus publiziert 

die Ombudsstelle einen Jahresbericht, der ein Berichts-

jahr mit Blick auf die eingegangenen Schlichtungsan-

träge und -ergebnisse abschließend würdigt. Der Jahres-

bericht erscheint regelmäßig nach Abschluss sämtlicher 

Schlichtungsverfahren eines Berichtsjahres.  
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AKTUELLE VERBRAUCHERTHEMEN 

BAFIN-SCHLICHTUNGSSTELLE MIT  

BESCHWERDEZUWACHS 
 

Bei der Verbraucherschlichtungsstelle der BaFin sind 

laut Tätigkeitsbericht 2025 im letzten Jahr 1.519 Schlich-

tungsanträge (Vj. 1.110) eingegangen. Dies entspricht 

einem Zuwachs von rund 35 % gegenüber 2024. Die 

meisten Schlichtunganträge (767) betrafen das Wert-

papiergeschäft. Dabei ging es vor allem um Probleme 

bei Depotüberträgen oder die zu langsame Ausführung 

von Aufträgen. Auch die Bereitstellung zutreffender 

Steuerdaten war ein Thema vieler Anträge. Die BaFin-

Schlichtungsstelle fungiert neben der Verbraucher-

schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank als 

Auffangschlichtungsstelle bei Streitigkeiten gegenüber 

Finanzunternehmen, die keiner spezialisierten 

Verbraucherschlichtungsstelle angeschlossen sind. 

 

VZBV: SCHLICHTUNG MUSS BEKANNTER 

WERDEN 
 

Laut einer Umfrage des Verbraucherzentrale Bundes-

verband (vzbv) wissen 63 % der Verbraucher noch 

immer nicht, dass sie sich bei Konflikten mit Unter-

nehmen kostenfrei an unabhängige Schlichtungsstellen 

wenden können. Verbraucherschützer kritisieren auch, 

dass weiterhin zu wenige Unternehmen, z.B. im Bereich 

des Online-Handels, an Schlichtungsverfahren teil-

nehmen. Der vzvb spricht sich deshalb für eine 

ambitionierte Umsetzung der jüngsten Reform der ADR -

Richtlinie in Deutschland aus, da diese allein keine 

spürbaren Verbesserungen bringe. Verbraucher müssten 

künftig besser über Schlichtung informiert werden. 

Unternehmen hingegen benötigten Anreize, damit sie 

häufiger an Schlichtungsverfahren teilnehmen. 

 

Die reformierte ADR-Richtlinie, die auf die Verbraucher-

streitbeilegung in der deutschen Finanzbranche kaum 

praktische Auswirkungen hat, ist bis zum 20.3.2028 in 

nationales Recht umzusetzen. 

 

 

RECHT & GESETZ 

OLG STUTTGART: NÄCHSTE RUNDE IM STREIT 

UM RIESTERKOSTEN 
 

Im Streit um Anschlusskosten bei Riesterverträgen hat 

das OLG Stuttgart mit Urteil v. 22.1.2026 (2 U 158/24) 

das Urteil des LG Hechingen v. 15.10.2024 (5 O 11/ 

2024) aufgehoben. Das LG Hechingen hatte es, anders 

als das LG Memmingen, einer Sparkasse untersagt, 

Kosten für die Auszahlphase zu verlangen, die nicht im 

Altersvorsorgevertrag vereinbart worden waren. Grund-

lage war das BGH-Urteil v. 21.11.2023 (XI ZR 290/22), 

mit dem der Bundesgerichtshof eine Kostenklausel des 

Altersvorsorgevertrags für unwirksam erklärt hatte (vgl. 

Quartalsinfo 2/2025). Das OLG Stuttgart verweist in 

seinem Urteil auf die gesetzlichen Informationspflichten 

des Anbieters nach dem AltZertG vor Beginn der 

Auszahlphase. Darüber hinaus sei es der Sparkasse 

trotz unwirksamer Kostenklausel weder verwehrt, dem 

Kunden Angebote zur Einleitung der Auszahlphase mit 

Abschluss- bzw. Vermittlungskosten zu unterbreiten 

noch sei der Ersatz von Aufwendungen gesperrt, die die 

Sparkasse zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem 

Altersvorsorgevertrag (Abschluss einer Leibrente) 

erbringt. Die klagende VZ Baden-Württemberg hat 

Revision eingelegt. Eine abschließende Entscheidung 

des BGH bleibt daher abzuwarten. 

 

 

https://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/fileadmin/user_upload/Taetigkeitsberichte_gem._FinSV/2026-01-30_Taetigkeitsbericht_2025.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2026/neu/meldung_2026_02_02_bafin_schlichterbericht_2025.html?cms_expanded=false
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/TaetigkeitsberichtSchlichtungsstelle/neu/dl_be_schlichtungsstelle_taetigkeitsbericht_2025.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.vzbv.de/pressemitteilungen/schlichtung-muss-bekannter-werden
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502647
https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/sites/default/files/2026-01/olg-stuttgart_urteil-22.01.2026_2-u-158-24.pdf
https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/sites/default/files/2024-10/lg_hechingen_15.10.2024_az._5o11_24kfh.pdf
https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/sites/default/files/2024-10/lg_hechingen_15.10.2024_az._5o11_24kfh.pdf
https://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/publikationen/quartalsinfos/?type=1107386203&tx_bcpageflip_pi1%5Bbook%5D=90&tx_bcpageflip_pi1%5Baction%5D=show&tx_bcpageflip_pi1%5Bcontroller%5D=Book&cHash=9bc4d0eb26bf4f500a9740b4de4d8a23#2
https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/verbandsklagen/klage-gegen-sparkasse-pfullendorfmesskirch-95626
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NOTIZEN 

NEUES SCHLICHTERTEAM BEIM VUV 
 

Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deut-

schland (VuV) hat mit Wirkung zum 1.2.2026   

Dr. Stefanie Kaldenbach (Vorsitzende Richterin am OLG 

Frankfurt am Main a.D.) und Ulrike Willoughby (Vor-

sitzende Richterin am OLG Frankfurt am Main a.D.) zu 

neuen Schlichterinnen der VuV-Ombudsstelle bestellt. 
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